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M e r k b l a t t 

Allgemeine Hygienevorschriften für alle Lebensmittelunternehmer 

Betriebsstätten, in denen mit Lebensmittel umgegangen wird, müssen sauber und stets 
instand gehalten werden. 
Räume, in denen Lebensmittel zubereitet, behandelt oder verarbeitet werden, müssen so 
konzipiert und angelegt sein, dass eine gute Lebensmittelhygiene gewährleistet ist und 
Kontaminationen zwischen und während Arbeitsgängen vermieden werden. 
Küche: Aus hygienischer Sicht steht bei einer Küche die Trennung der „unreinen“ von den 
“reinen“ Bereichen im Vordergrund. 
Aus diesem Zweck sind die einzelnen Arbeitsbereiche entsprechend dem Warenfluss 
anzuordnen. 
Auch beim Geschirr und beim Personal ist auf die Trennung Rücksicht zu nehmen. 

Insbesondere müssen folgende Anforderungen erfüllt werden: 

I. Betriebsstätten:

1. Sie müssen so angelegt, konzipiert, gebaut, gelegen und bemessen sein, dass

 eine angemessene Instandhaltung, Reinigung und/ oder Desinfektion
möglich ist, aerogene Kontaminationen vermieden oder auf ein Mindestmaß
beschränkt werden und ausreichende Arbeitsflächen vorhanden sind, die
hygienisch einwandfreie Arbeitsgänge ermöglichen,

 die Ansammlung von Schmutz, der Kontakt mit toxischen Stoffen, das
Eindringen von Fremdteilchen in Lebensmittel, die Bildung von
Kondensflüssigkeit oder unerwünschte Schimmelbildung auf Oberflächen
vermieden wird,

 gute Lebensmittelhygiene, einschließlich Schutz gegen Kontaminationen und
insbesondere Schädlingsbekämpfung, gewährleistet ist,

 soweit erforderlich, geeignete Bearbeitungs- und Lagerräume vorhanden
sind, die insbesondere eine Temperaturkontrolle und eine ausreichende
Kapazität bieten, damit die Lebensmittel auf einer geeigneten Temperatur
gehalten werden können und eine Überwachung und, sofern erforderlich,
eine Registrierung der Lagertemperatur möglich ist.

2. Es müssen an geeigneten Standorten genügend  Handwaschbecken mit Warm- und
Kaltwasserzufuhr sowie Mittel zum Händewaschen und zum hygienischen
Händetrocknen vorhanden sein.

Empfehlung: Seifen- und Einmalhandtuchspender 

Soweit erforderlich, müssen die Vorrichtungen zum Waschen der Lebensmittel von 
den Handwaschbecken getrennt angeordnet sein. 

3. Die Räumlichkeiten müssen über eine ausreichende und angemessene natürliche
oder künstliche Belüftung verfügen. Mechanische Luftströmungen aus einem
kontaminierten in einen reinen Bereich sind zu vermeiden. Lüftungssysteme müssen



so installiert sein, dass Filter und andere Teile, die gereinigt oder ausgetauscht 
werden müssen, leicht zugänglich sind. 

4. Betriebsstätten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, müssen über eine 
angemessene natürliche und/ oder künstliche Beleuchtung verfügen. 

5. Abwasserleitungssysteme müssen zweckdienlich sein. Sie müssen so konzipiert und 
gebaut sein, dass jedes Kontaminationsrisiko vermieden wird. Offene oder teilweise 
offene Abflussrinnen müssen so konzipiert sein, dass die Abwässer nicht aus einem 
kontaminierten zu einem oder in einen reinen Bereich, insbesondere einen Bereich 
fließen können, in dem mit Lebensmitteln umgegangen wird, die ein erhöhtes Risiko 
für die Gesundheit des Endverbrauchers darstellen können. 

6. Reinigungs- und Desinfektionsmittel dürfen nicht in Bereichen gelagert werden, in 
denen mit Lebensmitteln umgegangen wird. 

 
II. Räume: 

 
1. Die Bodenbeläge sind in einwandfreiem Zustand zu halten und müssen leicht zu 

reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Sie müssen entsprechend 
wasserundurchlässig, Wasser abstoßend und abriebfest sein und aus nichttoxischem 
Material bestehen. Gegebenenfalls müssen die Böden ein angemessenes 
Abflusssystem aufweisen. 

2. Die Wandflächen sind in einwandfreiem Zustand zu halten und müssen leicht zu 
reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Sie müssen entsprechend 
wasserundurchlässig, Wasser abstoßend und abriebfest sein und aus nichttoxischem 
Material bestehen sowie bis zu einer für die entsprechenden Arbeitsvorgänge 
angemessenen Höhe glatte Flächen aufweisen. 

3. Decken, Dachinnenseiten und Dachkonstruktionen müssen so gebaut und verarbeitet 
sein, dass Schmutzansammlungen vermieden und Kondensation, unerwünschter 
Schimmelbefall sowie das Ablösen von Materialteilchen auf ein Mindestmaß 
beschränkt werden. 

4. Fenster und andere Öffnungen müssen so gebaut sein, dass Schmutzansammlungen 
vermieden werden. Soweit sie nach außen öffnen können, müssen sie 
erforderlichenfalls mit Insektenschutzgittern versehen sein, die zu 
Reinigungszwecken leicht entfernt werden können. Soweit offene Fenster die 
Kontamination begünstigen, müssen sie während des Herstellungsprozesses 
geschlossen und verriegelt bleiben. 

5. Türen müssen leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Sie 
müssen entsprechend glatte und Wasser abstoßende Oberflächen haben. 

6. Flächen  (einschließlich der Fläche von Ausrüstungen) in Bereichen, in denen mit 
Lebensmitteln umgegangen wird, und insbesondere solche, die mit Lebensmitteln in 
Berührung kommen, sind in einwandfreiem Zustand zu halten und müssen leicht zu 
reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Sie müssen aus glatten, 
abriebfesten, korrosionsfesten und nichttoxischen Materialien bestehen. 

7. Zum Reinigen, Desinfizieren und Lagern von Arbeitsgeräten und Ausrüstungen 
müssen  erforderlichenfalls geeignete Vorrichtungen vorhanden sein. Diese müssen 
aus korrosionsfesten Materialien hergestellt, leicht zu reinigen sein und über eine 
angemessene Warm- und Kaltwasserzufuhr verfügen. 

8. Geeignete Vorrichtungen zum Waschen der Lebensmittel müssen erforderlichenfalls 
vorhanden sein. Jedes Waschbecken bzw. jede andere Vorrichtung zum Waschen 
von Lebensmitteln muss über eine angemessene Zufuhr von warmem und/oder 
kaltem Trinkwasser verfügen (s. Kapitel VII der Anlage 2 der VO (EG) 852/2004) und 
sauber gehalten sowie erforderlichenfalls desinfiziert werden.  

 
 
 
 
 



III. Toiletten und Umkleideräume für die im Betrieb tätigen Personen: 
 

1. Es müssen genügend Toiletten mit Wasserspülung und Kanalisationsanschluss 
vorhanden sein. Toilettenräume dürfen auf keinen Fall unmittelbar in Räume öffnen, 
in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird. 

2. Alle sanitären Anlagen müssen über eine angemessene natürliche oder künstliche 
Belüftung verfügen. 

3. Soweit erforderlich, müssen angemessene Umkleideräume für das Personal 
vorhanden sein. 

 
 

IV. Ausrüstungen 
    

Gegenstände, Armaturen und Ausrüstungen, mit denen Lebensmittel in Berührung 
kommen, müssen 

 gründlich gereinigt und erforderlichenfalls desinfiziert werden. Die Reinigung 
und die Desinfektion muss so häufig erfolgen, dass kein Kontaminationsrisiko 
besteht, 

 so gebaut, beschaffen und instand gehalten sein, dass das Risiko einer 
Kontamination so gering wie möglich ist, 

 so installiert sein, dass die Ausrüstungen und das unmittelbare Umfeld 
angemessen gereinigt werden können. 

 
 

V. Persönliche Hygiene 
 

1. Personen, die in einem Bereich arbeiten, in dem mit Lebensmitteln umgegangen wird, 
müssen ein hohes Maß an persönlicher Sauberkeit halten; sie müssen geeignete und 
saubere Arbeitskleidung und erforderlichenfalls Schutzkleidung tragen. 

2. Personen, die an einer Krankheit leiden, die durch Lebensmittel übertragen werden 
kann, oder Träger einer solchen Krankheit sind sowie Personen mit z. B. infizierten 
Wunden, Hautinfektionen oder -verletzungen oder Diarrhöe ist der Umgang mit 
Lebensmitteln und das Betreten von Bereichen, in denen mit Lebensmitteln 
umgegangen wird, generell verboten, wenn die Möglichkeit einer direkten oder 
indirekten Kontamination besteht. 
Betroffene Personen, die in einem Lebensmittelunternehmen beschäftigt sind und mit 
Lebensmitteln in Berührung kommen können, haben dem Lebensmittelunternehmer 
Krankheiten und Symptome sowie, wenn möglich, deren Ursachen unverzüglich zu 
melden. 

 
 

VI. Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte 
 

1. Die Lebensmittelunternehmer haben ein oder mehrere ständige Verfahren, die auf 
den HACCP-Grundsätzen beruhen, einzurichten, durchzuführen und 
aufrechtzuerhalten. 

2. HACCP-Grundsätze sind die Folgenden: 
a) Ermittlung von Gefahren, die vermieden, ausgeschaltet oder auf ein 

akzeptables Maß reduziert werden müssen, 
b) Bestimmung der kritischen Kontrollpunkte, auf der (den) Prozessstufe(n), auf 

der (denen) eine Kontrolle notwendig ist, um eine Gefahr zu vermeiden, 
auszuschalten oder auf ein akzeptables Maß zu reduzieren, 

c) Festlegung von Grenzwerten für diese kritischen Kontrollpunkte, anhand 
deren zwischen akzeptablen und nicht akzeptablen Werten unterschieden 
wird, 



d) Festlegung und Durchführung effizienter Verfahren zur Überwachung der 
kritischen Kontrollpunkte, 

e) Festlegung von Korrekturmaßnahmen für den Fall, dass die Überwachung 
zeigt, dass ein kritischer Kontrollpunkt nicht unter Kontrolle ist, 

f) Festlegung von regelmäßig durchgeführten Verifizierungsverfahren, um 
festzustellen, ob den Vorschriften gemäß den Buchstaben a) bis e)  
entsprochen wird, 

g) Erstellung von Dokumenten und Aufzeichnungen, die der Art und Größe des 
Lebensmittelunternehmers angemessen sind, um nachweisen zu können, 
dass den Vorschriften gemäß den Buchstaben a) bis f) entsprochen wird.  

 
 
Wenn Veränderungen am Erzeugnis, am Herstellungsprozess oder in den 
Produktionsstufen vorgenommen werden, so überprüft der Lebensmittelunternehmer 
das Verfahren und passt es in der erforderlichen Weise an. 
 
 

3. Die Lebensmittelunternehmer haben 
a) gegenüber der zuständigen Überwachungsbehörde den Nachweis zu 

erbringen, dass sie lfd. Nr. 1 entsprechen; dieser Nachweis erfolgt in der von 
dieser Behörde unter Berücksichtigung der Art und Größe des 
Lebensmittelunternehmens verlangten Form, 

b) sicherzustellen, dass die Dokumente, aus denen die hiernach entwickelten 
Verfahren hervorgehen, jederzeit auf dem neuesten Stand sind, 

c) die übrigen Dokumente und Aufzeichnungen während eines angemessenen 
Zeitraums (noch festzulegen)aufzubewahren. 

 
 
 

VII. Schulung 
 

  Lebensmittelunternehmer haben zu gewährleisten, dass 

 Betriebsangestellte, die mit Lebensmitteln umgehen, entsprechend ihrer 
Tätigkeit überwacht und in Fragen der Lebensmittelhygiene unterwiesen 
und/oder geschult werden, 

 die Personen, die für die Entwicklung und Anwendung des Verfahrens nach 
lfd. Nr. VI.1. oder für die Umsetzung einschlägiger Leitfäden zuständig sind, 
in allen Fragen der Anwendung der HACCP-Grundsätze angemessen 
geschult werden und 

 alle Anforderungen der bundesrechtlichen Vorschriften über 
Schulungsprogramme für die Beschäftigten bestimmter Lebensmittelsektoren 
eingehalten werden 

 

  

 

 

 

 
 


